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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1961

Norm

JN §1 CIIa

JWG §29 Abs2

Rechtssatz

Der Fürsorgeverband muß sein gegen den Bund (Justizverwaltung) gerichtetes Begehren auf Rückersatz der von ihm

vorgeschossenen Kosten für den Aufenthalt eines Minderjährigen, für den Fürsorgeerziehung angeordnet werden soll,

im Landeskrankenhaus zur Erstattung eines psychologischen Gutachtens im Streitverfahren geltend machen.
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